












§ 12 Zuwiderhandlungen, Pflichtverletzungen, ordnungswidrige Sachverhalte

(1) Bei Zuwiderhandlungen gegen die BNO können der Betreiber und der Betriebsführer im

Rahmen ihres Handlungsrechtes die erforderlichen Maßnahmen treffen. Dadurch

entstehende Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Stellt die Zuwiderhandlung gegen die Benutzungsordnung gleichzeitig eine

Ordnungswidrigkeit im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des

Landesabfallgesetzes dar, bleibt eine Verfolgung derselben durch die zuständigen

Behörden davon unberührt.

(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne dieser BNO in Verbindung mit dem KrWG sind:

• Verstoß gegen Betretungsrechte nach§ 4BNO
• Pflichtverletzungen der Benutzer und Beförderer gemäß § 5 BNO
• Verstoß gegen Verhaltensregeln des § 6 BNO
• Verstoß gegen Anlieferungs- und Annahmeregelungen des § 7 BNO
• Nichtbefolgung des Kontroll- und Weisungsrechtes nach § 9 BNO

und können entsprechend§ 12 der BS-ZASt geahndet werden. 

§ 13 Auskunft

Auskunft über die Abfallentsorgung und den Betrieb erteilen der Betreiber, der Betriebsführer 

und die verantwortliche Person gemäß§ 2 dieserBNO. 

§ 14 Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Die bfsherige Benutzungsordnung für 

die Müllumladestation tritt damit außer Kraft. 
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